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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sich die Zahl der VABO-Klassen und der entsprechenden Schülerzahlen 
an den öffentlichen beruflichen Schulen in Baden-Württemberg im Vergleich 
zum Schuljahr 2019/2020 entwickelt hat, aufgeteilt nach Regierungspräsidien, 
Landkreisen und deren Gemeinden;

2.  inwiefern die Anmeldung von berufsschulpflichtigen und berufsschulberechtig-
ten Jugendlichen, die über keine oder sehr wenig Deutschkenntnisse verfügen, 
zum Besuch einer VABO-Klasse vereinheitlicht oder vereinfacht werden konn-
te, die zuletzt in den einzelnen Stadt- und Landkreisen unterschiedlich organi-
siert war;

3.  welche Bedarfsplanung der regionalen Entwicklung der VABO-Klassen ak tuell 
entsprechend der Vorgaben der Verwaltungsvorschrift (VwV) Unterrichtsor-
ganisation und Eigenständigkeit der Schulen (Organisationserlass) zugrunde 
liegt;

4.  inwiefern der Unterricht in den VABO-Klassen während der Coronapandemie 
seit März 2020 gewährleistet werden konnte;

5.  ob der Unterricht in den VABO-Klassen als didaktisch besonders sinnvoll in 
Präsenz anzusehen ist und entsprechend ermöglicht werden soll;

6.  ob im ausgehenden Schuljahr 2020/2021 alle VABO-Bewerberinnen und -Be-
werber bedarfsgerecht in die zur Verfügung stehenden Kapazitäten aufgenom-
men werden konnten und der vorausgesehene Bedarf sich entsprechend darge-
stellt hat;

Antrag
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und
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7.  welche Erkenntnisse ihr vorliegen, dass Schülerinnen oder Schüler mit ent-
sprechendem Bedarf der Besuch einer VABO-Klasse im zurückliegenden 
Schuljahr nicht ermöglicht werden konnte;

8.  ob für das kommende Schuljahr 2021/2022 zusätzliche Kapazitäten, gegebe-
nenfalls auch regional, für berufsschulberechtigte Jugendliche vorgehalten 
werden sollen, auch um unterjährige Eintritte in die Klassen zu ermöglichen;

9.  ob das Kultusministerium davon ausgeht, dass im kommenden Schuljahr hin-
reichend viele Schulplätze für berufsschulpflichtige Jugendliche in den VABO-
Klassen zur Verfügung stehen, um alle geeigneten Bewerberinnen und Bewer-
ber aufnehmen zu können.

14.06.2021

Trauschel, Birnstock, Dr. Timm Kern, Haußmann, Weinmann, Bonath, 
Brauer, Fischer, Heitlinger, Dr. Jung, Dr. Schweickert FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Das Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutsch-
kenntnissen (VABO) bietet berufsschulpflichtigen Jugendlichen eine intensive 
sprachliche Förderung, einen handlungsorientierten und projektbasierten Unter-
richt und die Vermittlung gesellschaftlicher und kultureller Werte und mit ihr die 
Grundlage für die Integration in die Gesellschaft, um in der Folge zu einem geeig-
neten Zeitpunkt in einen Regelbildungsgang des beruflichen Schulwesens eintre-
ten zu können. Die Entwicklung der Angebote soll dieser Antrag nachvollziehen.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 7. Juli 2021 Nr. 43-6412.103/33 nimmt das Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sich die Zahl der VABO-Klassen und der entsprechenden Schülerzahlen 
an den öffentlichen beruflichen Schulen in Baden-Württemberg im Vergleich 
zum Schuljahr 2019/2020 entwickelt hat, aufgeteilt nach Regierungspräsidien, 
Landkreisen und deren Gemeinden;

Die Zahlen der Klassen und der Schülerinnen und Schüler der VABO-Bildungs-
gänge an den öffentlichen beruflichen Schulen in Baden-Württemberg auf Ge-
meindeebene (Dienststellenbetrachtung) in den Schuljahren 2019/2020 und 
2020/2021 sind in der Anlage 1 dargestellt.
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2.  inwiefern die Anmeldung von berufsschulpflichtigen und berufsschulberechtig-
ten Jugendlichen, die über keine oder sehr wenig Deutschkenntnisse verfügen, 
zum Besuch einer VABO-Klasse vereinheitlicht oder vereinfacht werden konn-
te, die zuletzt in den einzelnen Stadt- und Landkreisen unterschiedlich organi-
siert war;

In Abstimmung der Stadt- und Landkreise mit den beruflichen Schulen haben sich 
Anmeldeverfahren etabliert, die den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort Rechnung 
tragen. Diese umfassen sowohl zentrale Anmeldungen auf Ebene der geschäfts-
führenden Schulleitungen oder auf Schulträgerebene, als auch direkte Anmeldun-
gen an einer beruflichen Schule. Die Festlegung der Verfahrensweise liegt bei den 
Beteiligten vor Ort.

Die Zuteilung der berufsschulpflichtigen und zum Besuch der Berufsschule be-
rechtigten Schülerinnen und Schüler zu den eine VABO-Klasse anbietenden be-
ruflichen Schulen wird in der Regel durch die geschäftsführenden beruflichen 
Schulleitungen der Stadt- und Landkreise koordiniert, in denen die Schülerinnen 
und Schüler ihren Wohnsitz haben. Einbezogen sind auch die Kapazitäten an den 
Schulen in freier Trägerschaft.

3.  welche Bedarfsplanung der regionalen Entwicklung der VABO-Klassen aktu-
ell entsprechend der Vorgaben der Verwaltungsvorschrift (VwV) Unterrichts-
organisation und Eigenständigkeit der Schulen (Organisationserlass) zugrunde 
liegt;

Die Planung der Kapazitäten erfolgt in enger Abstimmung zwischen den Regie-
rungspräsidien und den geschäftsführenden Schulleitungen. Maßgebend sind die 
Anmeldungen zu Beginn des jeweiligen Schuljahres sowie die unterjährigen Zu-
gänge. Die Vorgaben der VwV Unterrichtsorganisation und Eigenständigkeit der 
Schulen (Organisationserlass) stellen in Bezug auf das VABO Richtwerte dar. 
Dadurch ist unter anderem gewährleistet, dass auch unterjährig auf Änderungen 
in der Bewerbungssituation reagiert werden kann.

4.  inwiefern der Unterricht in den VABO-Klassen während der Coronapandemie 
seit März 2020 gewährleistet werden konnte;

5.  ob der Unterricht in den VABO-Klassen als didaktisch besonders sinnvoll in 
Präsenz anzusehen ist und entsprechend ermöglicht werden soll;

Die Fragen 4 und 5 werden aufgrund Sachzusammenhang gemeinsam beantwor-
tet.

Angaben zur Beschulung der VABO-Klassen im Schuljahr 2019/2020 können 
dem Landtagsantrag der Abg. Klaus Hoher u. a. FDP/DVP „Angebot des Vorqua-
lifizierungsjahrs Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen 
(VABO) an den Beruflichen Schulen“ entnommen werden (Drucksache 16/8619).

Auch im Schuljahr 2020/2021 hat sich gezeigt, dass wichtige Elemente des 
Spracherwerbs einerseits der direkte Austausch der Schülerinnen und Schüler mit 
der Lehrkraft und andererseits die Anwendung der deutschen Sprache sowohl in 
schulischen als auch in Alltagssituationen sind. Dem Präsenzunterricht kommt da-
her eine besondere Bedeutung zu. Das Kultusministerium hat aus diesem Grund 
bereits Mitte Februar 2021 – in Zeiten von Schulschließung und Fernunterricht 
– ermöglicht, die VABO-Schülerinnen und Schüler als besondere Lerngruppe in 
den Präsenzunterricht einzubinden. 

An Standorten, an denen Präsenzunterricht aufgrund der räumlichen und perso-
nellen Ressourcen der Schulen nicht vollumfänglich möglich war, wurde der Un-
terricht digital durchgeführt und den Schülerinnen und Schülern auch gedruckte 
Arbeitsmaterialien zur Verfügung gestellt.
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6.  ob im ausgehenden Schuljahr 2020/21 alle VABO-Bewerberinnen und -Bewer-
ber bedarfsgerecht in die zur Verfügung stehenden Kapazitäten aufgenommen 
werden konnten und der vorausgesehene Bedarf sich entsprechend dargestellt 
hat;

7.  welche Erkenntnisse ihr vorliegen, dass Schülerinnen oder Schüler mit ent-
sprechendem Bedarf der Besuch einer VABO-Klasse im zurückliegenden Schul-
jahr nicht ermöglicht werden konnte;

Die Fragen 6 und 7 werden aufgrund Sachzusammenhang gemeinsam beantwor-
tet.

Das Kultusministerium führt während des Schuljahres Sonderabfragen an den 
Schulen durch, die unter anderem darauf abzielen, noch zu verteilende Bewer-
berinnen und Bewerber für VABO-Klassen zu erfassen. Bei Bedarf werden auch 
unterjährig weitere Klassen eingerichtet. Gemäß der Sonderabfrage von Mai 2021 
wurden beispielsweise die Kapazitäten an den Schulen im Vergleich zum Beginn 
des Schuljahres 2020/2021 durch sieben VABO-Klassen ausgebaut. Das Kultus-
ministerium geht davon aus, dass mit dieser Kapazitätserweiterung im Wesent-
lichen alle VABO-Bewerberinnen und -Bewerber bedarfsgerecht aufgenommen 
werden konnten. 

Vergleichbar hat sich die Situation im Schuljahr 2019/2020 dargestellt.

Die Schulen sind bemüht, durch fortlaufende Aufnahme auf freie Plätze oder ge-
gebenenfalls Eröffnung neuer Klassen Neuzugezogene im Rahmen der verfüg-
baren Ressourcen möglichst zeitnah zu beschulen, wobei Wartezeiten nicht völlig 
vermieden werden können.

8.  ob für das kommende Schuljahr 2021/22 zusätzliche Kapazitäten, gegebenen-
falls auch regional, für berufsschulberechtigte Jugendliche vorgehalten werden 
sollen, auch um unterjährige Eintritte in die Klassen zu ermöglichen;

9.  ob das Kultusministerium davon ausgeht, dass im kommenden Schuljahr hin-
reichend viele Schulplätze für berufsschulpflichtige Jugendliche in den VABO-
Klassen zur Verfügung stehen, um alle geeigneten Bewerberinnen und Bewer-
ber aufnehmen zu können.

Die Fragen 8 und 9 werden aufgrund Sachzusammenhang gemeinsam beantwor-
tet.

Bei der Planung der VABO-Klassen durch die Regierungspräsidien und die ge-
schäftsführenden Schulleitungen werden auch Kapazitäten für mögliche unter-
jährige Eintritte einbezogen. Dabei können freie Plätze für die Aufnahme berufs-
schulberechtigter Bewerberinnen und Bewerber genutzt werden.

Die Regierungspräsidien können entsprechend dem jeweiligen Bedarf VABO-
Klassen auch regional beziehungsweise an zentralen Standorten bündeln.

Das Kultusministerium geht davon aus, dass mit den – auch im kommenden 
Schuljahr – zur Verfügung stehenden Kapazitäten im Wesentlichen alle VABO-
Bewerberinnen und -Bewerber bedarfsgerecht aufgenommen werden können.

Schopper
Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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